
 

 

 

Abteilung Stadtentwicklung und Bauen      28.07.2021 

Stadtplanung, Stapl 1           Telefon: 9(0)277-2429 

Bezirksamtsvorlage zur Beschlussfassung 

für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, 10. August 2021 

1 Gegenstand der Vorlage 

Titel: Mehr Sicherheit bei Neubauvorhaben 

Beschluss der BVV vom 22.02.2019 

Drucksache Nr. 1360/XX 

2 Berichterstatter_in 

Bezirksstadtrat Jörn Oltmann 

3 Beschluss 

Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Mitteilung zur Kenntnisnahme an die BVV 

Tempelhof-Schöneberg weiterzuleiten. 

4 Begründung 

Ist der Anlage zu entnehmen 

5 Rechtsgrundlage 

§36 (2) BezVG 

6 Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

keine 

7 Haushaltsmäßige / Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

keine 
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8 Unterrichtung BVV 

Ja, als Mitteilung zur Kenntnisnahme  

9 Mitzeichnung 

keine 

 

Jörn Oltmann 

Bezirksstadtrat 

 

Anlagen 

Mitteilung zur Kenntnisnahme zur Drucksache 1360/XX 
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Drucksachen der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin 

- XX. Wahlperiode – 

                                                                                Drucksache Nr. 1360/XX 

Mit tei lung zur Kenntnisnahme 

des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin  

über den Beschluss der BVV vom 22.02.2019 Drucksache Nr. 1360/XX 

"Mehr Sicherheit bei Neubauvorhaben" 

 

Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 22.02.2019 folgenden Beschluss:  

1. Das Bezirksamt wird ersucht, im Rahmen der Bauberatungen für Neubauvorhaben 

potentielle Investoren auf das Angebot des Landeskriminalamtes (LKA) zur 

städtebaulichen Kriminalprävention hinzuweisen. 

2. Darüber hinaus wird das Bezirksamt ersucht, sich dafür einzusetzen, dass die Polizei 

im Rahmen von Bebauungsplanverfahren wieder bei der Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange beteiligt wird. 

 

Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 

1. Im Rahmen der Bauberatung wird auf alle erforderlichen Themen, so auch 

hinsichtlich der Kriminalprävention hingewiesen. 

2. Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB wird in Bebauungsplanverfahren seit einiger Zeit 

generell auch die Städtebauliche Kriminalprävention (SKP) des Landeskriminalamts um 

Stellungnahme gebeten. 

Wir bitten damit, die Drucksache als erledigt anzusehen. 
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Berlin Tempelhof-Schöneberg, den 10.08.2021 

 

Angelika Schöttler  

Bezirksbürgermeisterin 

Jörn Oltmann 

Bezirksstadtrat 

 

 

 

 


